
Werte Gemeindebürgerinnen!   
Werte Gemeindebürger! 

 
Verlautbarung  

über das Eintragungsverfahren für die Volksbegehren 
 

„Frauenvolksbegehren“ 
„Don´t smoke“ 

„ORF ohne Zwangsgebühren“ 

 
 

Aufgrund der am 23. April 2018 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres sowie im In-
ternet veröffentlichten stattgegebenen Entscheidungen des Bundesministers für Inneres betreffend 
die oben angeführten Volksbegehren wird verlautbart: 
 
Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für Inneres gemäß § 6 Abs. 2 des 
Volksbegehrengesetzes 2018 - VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist 
 
 

von Montag, 01. Oktober 2018, 
bis (einschließlich) Montag, 08. Oktober 2018, 

 
 
in jeder Gemeinde in den jeweiligen Text samt Begründung der Volksbegehren Einsicht nehmen und 
ihre Zustimmung zu einem oder zu allen Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintragung 
ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsfor-
mular erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online 
getätigt werden (www.bmi.gv.at/volksbegehren). 
 
Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum Nationalrat 
besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Ausschluss vom 
Wahlrecht) und zum Stichtag 27. August 2018 in der Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen ist. 
 
Bitte beachten: 
 
Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für ein Volksbegehren abgegeben haben, können 
für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da eine getätigte Unterstützungserklä-
rung bereits als gültige Eintragung zählt.  
 
Im Gemeindeamt Teufenbach–Katsch können Eintragungen an den nachstehend angeführten Tagen 
und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes                           
(08. Oktober 2018), 20.00 Uhr, durchführen. 
 
 
 

 
 

     
 

der Gemeinde  
Ausgabe 07/2018  │ September 2018 
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Amtliche Mitteilung   zugestellt durch Post.at 

 
Montag 01. Oktober 2018 von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
Dienstag 02. Oktober 2018 von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch 03. Oktober 2018 von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag 04. Oktober 2018 von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
Freitag 05. Oktober 2018 von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Samstag 06. Oktober 2018 von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr 
Sonntag 07. Oktober 2018 keine Eintragung möglich 
Montag 08. Oktober 2018 von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

! ! 



Heizkostenzuschuss 2018/2019 
 
 

Die Steiermärkische Landesregierung hat den Heizkostenzuschuss für den Winter 2018/2019 be-
schlossen. 
 
Anspruchsberechtigt sind alle in der Steiermark wohnhaften Personen (Stichtag:01.September 2018), 
die keinen Anspruch auf die Wohnunterstützung haben und deren Haushaltseinkommen die nachfol-
genden Grenzen nicht übersteigen (Achtung: bei 14 Gehältern auf Netto-Jahreseinkommen umrech-
nen und durch 12 dividieren!!!): 
 
Ein-Personen Haushalte: € 1.238,00 
Ehepaare bzw. Haushaltsgemeinschaften: € 1.856,00 
Für jedes Familienbeihilfe beziehende im Haushalt lebende Kind €    371,00  
 
Die Einkommensgrenzen gelten auch für jene Personen, die von der Rezeptge-
bühr befreit sind. 
 
Die Anträge werden über ein elektronisches Formular beim Wohnsitzgemeinde-
amt erfasst und automatisch an das Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
übermittelt.  
 
Für die Antragstellung benötigen Sie folgende Unterlagen: 
 

 letzten Pensionsabschnitt bzw. Einkommensnachweis aller im Haushalt lebenden Personen  
(nicht älter als 6 Monate!) 

 
Berechtigten wird somit von der Sozialabteilung des Landes Steiermark bei Nachweis der 
Voraussetzungen ein Zuschuss in Form einer Einmalzahlung für die Heizperiode 2018/2019 
gewährt. Die Höhe des Zuschusses beträgt € 120,- für alle Heizungsanlagen. 
 

Die Förderaktion läuft ab sofort bis einschließlich 21. Dezember 2018. 
 

Zu spät eingereichte Anträge können nicht berücksichtigt werden!!! 

 

Zivilschutz-Probealarm in ganz Österreich 
 

 
Am Samstag, dem 06. Oktober 2018, wird wieder ein 
bundesweiter Zivilschutz-Probealarm durchge-
führt. 
 
Zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr werden nach 
dem Signal „Sirenenprobe“ die drei Zivilschutzsigna-
le „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ in ganz 
Österreich ausgestrahlt werden.  
 
Der Probealarm dient einerseits zur Über-
prüfung der technischen Einrichtungen 
des Warn– und Alarmsystems, anderer-
seits soll die Bevölkerung mit diesen Sig-
nalen vertraut gemacht werden.  

 
 
 

 

Vorstellung neue Mitarbeiterin 
 

Die aus Katsch an der Mur stammende Frau Anna Schiffer ist 20 Jahre alt und berei-
chert seit 03. September 2018 unser Team im Kindergarten Katsch an der Mur. Sie 
ist ausgebildete Kindergartenpädagogin und arbeitet bei uns als Kinderbetreuerin.  
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ÖFFENTLICHES WASSERGUT: WAS IST DAS? 
 

 

Als Öffentliches Wassergut (ÖWG) werden Grundstücke bezeichnet, die in Verbindung zu ei-
nem Gewässer stehen und sich im Eigentum der Republik Österreich befinden. Verwaltet 
werden sie vom Land Steiermark in Zusammenarbeit mit den Baubezirksleitungen.  
 
Die Flächen des ÖWG sind bedeutende Naturräume, die auch dem Menschen als Erholungs- 
und Freizeitraum zur Verfügung stehen können. Sie sind auch unverzichtbar als Hochwasser-
abflussbereiche und Überflutungsflächen. Daher liegt es im öffentlichen Interesse und somit 
im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger, diese Flächen besonders zu schützen bzw. ver-
antwortungsvoll zu nutzen.  
 
Das öffentliche Wassergut ist allgemeines Gut und kann unter Beachtung der Widmungszwe-
cke und im Rahmen des Gemeingebrauches von allen genutzt werden.  
 
Was ist nicht erlaubt? 
 
 Ablagerungen z.B. von Müll oder Holz oder das Entsorgen von Grünschnitt sind aus-

nahmslos untersagt und gesetzlich verboten. 
 
 Nicht erlaubt ist das eigenmächtige Entfernen von Bäumen. 
 
 Das Errichten von diversen Bauten ist ebenso nicht erlaubt, gesetzliche Bauabstände 

sind einzuhalten. Stauanlagen, Ufersicherungen und dergleichen müssen vorher geneh-
migt werden. 

 
Pflanzen, Steine, Sand, Schotter oder Wasser dürfen nur ohne die Verwendung von beson-
deren Vorrichtungen entnommen werden. Jegliche Einleitungen müssen vorher bewilligt wer-
den. Für das Fischen im öffentlichen Gewässer benötigt man das Fischereirecht. 
 
Nähere Informationen zur Nutzung des öffentlichen Wassergutes finden Sie in der Broschüre 
„Öffentliches Wassergut in der Steiermark“, die gratis in Ihrem Gemeindeamt aufliegt oder 
als Download unter www.wasserwirtschaft.steiermark.at.   
 

http://www.wasserwirtschaft.steiermark.at


Ihr Bürgermeister:  

 
Thomas Schuchnigg 

Freie Wohnungen 
 
 

Gemeindewohnungen: 
 
 
 

ORTSTEIL FROJACH:  
 

Whg. Nr. 2 im Wohnhaus Saurauweg 13, im Ausmaß von 59,55 m²- ab sofort beziehbar 
(Vermieter Hausverwaltung Köchl — 03532/3566) 
Monatlicher Mietzins: € 360,83  Kaution: € 750,00 
1 Wohnküche, Schlafzimmer, Bad, WC, Vorraum, PKW-Abstellplatz (Carport), Kellerabteil 
 

Whg. Nr. 3 im Wohnhaus Saurauweg 13, im Ausmaß von 52,46 m²- ab sofort beziehbar 
(Vermieter Hausverwaltung Köchl — 03532/3566) 
Monatlicher Mietzins: € 308,21  Kaution: € 650,00 
1 Zimmer mit Kochnische (ohne Küche), Schlafzimmer, Bad, WC, Abstellraum, Vorraum, PKW-Abstellplatz 
(Carport), Kellerabteil 
 
 

Privatwohnungen: 
 
 

ORTSTEIL FROJACH:  
 

Whg. Nr. 5 im Wohnhaus Schulweg 1, im Ausmaß von 89,10 m²- ab 01.10.2018 beziehbar 
(Vermieter Hausverwaltung ÖWG — 0316/8055-0) 
Monatlicher Mietzins: € 693,43 Kaution: € 2.100,00 
3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Flur, Vorraum, Loggia, Balkon, PKW-Abstellplatz, Kellerabteil 
 

Whg. Nr. 6 im Wohnhaus Schulweg 1, im Ausmaß von 70,32 m²- ab sofort beziehbar 
(Vermieter Hausverwaltung ÖWG — 0316/8055-0) 
Monatlicher Mietzins: € 546,17 Kaution: € 1.650,00 
1 Zimmer, Wohnküche, Bad, WC, Vorraum, Balkon, PKW-Abstellplatz, Kellerabteil 
 

Whg. Nr. 9 im Wohnhaus Schulweg 1, im Ausmaß von 70,32 m²- ab sofort beziehbar 
(Vermieter Hausverwaltung ÖWG — 0316/8055-0) 
Monatlicher Mietzins: € 550,97  Kaution: € 1.700,00 
1 Zimmer, Wohnküche, Bad, WC, Vorraum, Balkon, PKW-Abstellplatz, Kellerabteil 
 

Whg. Nr. 10 im Wohnhaus Schulweg 1, im Ausmaß von 88,08 m²- ab sofort beziehbar 
(Vermieter Hausverwaltung ÖWG — 0316/8055-0) 
Monatlicher Mietzins: € 716,70 
3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Flur, Vorraum, Balkon, PKW-Abstellplatz, Kellerabteil 
 
 
ORTSTEIL KATSCH AN DER MUR:  
 

Whg. Nr. 3 im Wohnhaus Klockerweg 17, im Ausmaß von 91,62 m²- ab 01.11.2018 beziehbar 
(Vermieter Hausverwaltung Köchl — 03532/3566) 
Monatlicher Mietzins: € 602,45  Kaution: € 1.250,00 
Bad, WC, Vorraum, Küche, 3 Zimmer, PKW-Abstellplatz (Carport) 

 
 
 

ORTSTEIL TEUFENBACH: 

 

Whg. Nr. 5 im Wohnhaus Hauptstraße 17, im Ausmaß von 89,86 m²- ab sofort beziehbar 
(Vermieter Hausverwaltung ÖWG — 0316/8055-0) 
Monatlicher Mietzins: € 856,09 
5 Zimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum, Flur, Kellerabteil, 1 Terrasse, PKW-Abstellplatz überdacht, Grünfläche 
von ca. 34,16 m² 

 
Whg. Nr. 3 im Wohnhaus Pfarrplatz 5, im Ausmaß von 89,03 m²- ab sofort beziehbar 
(Vermieter Hausverwaltung ÖWG — 0316/8055-0) 
Monatlicher Mietzins: € 672,44 
4 Zimmer, Küche, Bad und Nebenräume, Balkon, PKW-Abstellplatz im Freien, Kellerabteil 
Anmerkung: Mietkaufwohnung 
 
Whg. Nr. 1 im Wohnhaus Hauptstraße 4, im Ausmaß von 73,69 m²- ab 01.10.2018 beziehbar 
(Vermieter Raiba Neumarkt-Oberwölz eGen(mbH) — 03584/2291-65) 
Monatlicher Mietzins: € 548,04 
3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Vorraum, Kellerabteil 
 
Wenn Sie Interesse an einer dieser Wohnungen haben, melden Sie sich bitte im Gemeindeamt  
(Tel.: 03582/2408) oder direkt bei dem jeweiligen Vermieter. 


